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Zitat von lamaison

Das Problem ist, dass man diesen kommissarischen SL irgendwie "vorführt"..., wenn
man zum Personalrat geht

Nein.
In Nds. hat jede Schule einen gewählten Personalrat, es ist also eine KollegIn in einem
Kollegium von vermutlich 4-10 LuL.
Diese ist vom SL über oben angesprochene Maßnahmen zu infomrieren. Darauf hat sie ein
Anrecht und es ist eben die Aufgabe des PR, dies auch einzufordern, wenn die SL es von sich
aus nicht tut.

Mit "vorführen" hat das wenig zu tun, man bittet um die Informationen, die einem zustehen.

DANACH kann man dann über weitere Maßnahmen nachdenken, die über den Schulstandort
hinaus gehen, also SBPR, Schulbehörde etc.
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